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Die innere und äußere Konsolidierung der Territorien ging einher mit ei­
nem planmäßigen Ausbau der Fürstenhöfe und einer wachsenden Tendenz 
zur Bildung landesherrlicher Residenzen. Die Landesherren verfügten 
ebenso wie die Könige lange Zeit über keine Residenz und übten ihre Herr­
schaft durch „Umherziehen“ aus32. Im Übergang von der Reise- zur Resi­
denzherrschaft und im Zuge der wachsenden Verfestigung des Hofes bevor­
zugten die Fürsten aber einige Burgen und Städte innerhalb ihrer Territo­
rien, die für die Hofhaltung besser ausgerüstet waren und den Hofgeistli­
chen, Notaren und Hofbeamten günstigere Unterkunftsmöglichkeiten 
gewähren konnten33. Schon in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts bau­
ten einige Reichsfürsten zentral gelegene Burgen durch eine aufwendige Ar­
chitektur aus und verliehen ihnen den Charakter von residenzähnlichen 
Herrschaftsmittelpunkten, wie sich dies bei der Burg Dankwarderode 
Heinrichs des Löwen in Braunschweig gut verfolgen läßt34. Bischöfliche 
Territorialherren waren bereits aus kirchenrechtlichen Gründen stärker an 
ihre Metropolen und deren geistliche Institutionen gebunden, so daß einige 
Bischofsstädte wie Trier oder Münster schon frühzeitig den Charakter von 
landesherrlichen Residenzen annahmen.
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In Wechselwirkung zur Intensivierung der landesherrlichen Gewalt voll­
zog sich in der Regierungszeit Kaiser Friedrichs I. ein bedeutsamer Wandel 
in der Reichsverfassung, den die ältere Forschung als Entstehung des sog. 
„jüngeren Reichsfürstenstandes“ charakterisiert hat35. Obwohl eine direkte 


